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ches Sozialgesetzbuch für den dort festgeleg
ten Bezugszeitrau m gewährt werden." 

b) Absa tz 3 Sa tz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, In dem nach ärztlicher Bescheinigung nachgewie
senen Umfang ist der erforderliche Urlaub für die 
Dauer der notwendigen Abwesenheit vom Dienst 
für alle medizinisch notwendi gen Maßnahmen zu 
gewähren im Zusammenha ng mit 

1. der Spende von Organen oder Geweben nach 
den §§ 8 und Sa des Transplantationsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. September 2007 (BGBL I S . 2206) in der je
weils geltenden Fassung und 

2. der Blutspende zur Separation von Blut
sta mmzellen oder anderer Blutbestandteile im 
Sinne von § 1 des Transfusionsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 
2007 (BGB!. I S. 2169) in der jeweils geltenden 
Fassung." 

c) In Absa tz 4 werden di e Sätze 1 bis 3 durch folgen
den Satz ersetzt: 

,,Urlaub unter Fortzahlung der Besoldung wird ge
währt für 

1. eine Kurmaßnahme, deren Notwendigkeit 
nach den Voraussetzungen der Beihilferegelun
gen oder den Vorschriften über die freie Heil
fürsorge der Polize i nachgewiesen wird , 

2. die Durchführung einer a uf Grund des § 11 
Absatz 2 des Bundesversorgungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Ja
nuar 1982 (BGB!. I S. 21) in der jeweils gelten
den Fass ung versorgungsärztli ch verordneten 
Badekur sowie für dienstun fa llbedingte Kur
maßnahmen auf Grund der versorgungsrecht
lichen Bestimmungen oder 

3. di e Teilnahme a n einer Kur eines Kind es als 
aus zwingenden medizinischen Gründen not
wendige Begleitperso n, so fern keine Erstat
tung der Bezüge durch Dritte erfolgt und 
kei ne andere Person zur Verfügung steht." 

6. In § 37 wird nach der Angabe ,,§ 31 Absa tz 1" di e An
gabe „Sa tz 2" gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, 6. Oktober 2020 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräs ident 

Armin L a s c h e t 

Der Mini ster des Innern 

Herbert R e u 1 
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Zweites Gesetz zur Änderung 
des Polizeiorganisationsgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Polizeiorganisationsgesetzes 

Vom 8. Oktober 2020 

Artikel 1 

Das Polize iorganisationsgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 5. Juli 2002 (GV. NRW. S. 308, ber. 
S. 629), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Mai 201 8 (GV. 
NRW S. 270) geä ndert worden ist, wird wie folgt geä n
dert: 

1. In der Inha ltsübers icht werden die Anga ben zu den 
§§ 5 und 6 wie fo lgt gefass t: 

,,§ 5 Dienst- und Fachaufsicht 

§ 6 (weggefallen)". 

2. § 5 wird wie folgt geä ndert: 

a) In der Überschrift werden das Wort „Aufsicht" so
wie die Klammern gestrichen. 

b) In Absa tz 1 werden das Wort „Innenministerium" 
durch die Wörter „für Inneres zuständige Ministe
rium" und das Wort „Aufsicht" durch das Wort 
,, Diensta ufsi cht" ersetzt . 

c) Absa tz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personala ngelegenheiten der Polize i führt die 
Dienstaufsicht über die Kreispolizeibehörden, so
weit es Angelegenheiten des Dienst- und Arbeits
rechts betrifft." 

d) Nach Absa tz 2 wird folgender Absa tz 3 eingefü gt: 

,, (3) Das für Inneres zuständige Ministerium führt 
di e Fachaufsicht über da s Landeskriminalamt, das 
La nd esamt für Zentrale Polizeiliche Dienste und 
das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei. Diese führen 
die Fachaufsicht über di e Kreispolizeibehörden 
und Polizeieinrichtungen." 

e) Der bisherige Absa tz 3 wird Absatz 4. 

f) In Absatz 4 w ird das Wort „Innenministerium" 
durch die Wörter „für Inneres zuständige Ministe
rium" ersetzt . 

g) Der bisherige Absa tz 4 wird aufgehoben. 

h) Folgender Absa tz 5 wird angefügt: 

,, (5) Das für Inneres zuständige Ministerium führt 
die oberste Dienst- und Fachaufsicht über di e 
Kreispolizeibehörden und Polizeieinrichtungen." 

3. In § 7 Absatz 5 werden di e Wörter „Innenmjni sterium 
und nach Bestimmung des Innenministeriums" durch 
die Wörter „für Inneres zuständige Ministerium," das 
Wort „Polizeibehörde" durch das Wort „Kreispolizei
behörde" und das Wort „Polizeibehörden" durch das 
Wort „Kreispoli zeibehörd en" ersetzt und nach dem 
Wort „insbesondere" wird ein Komma eingefügt. 

4. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Bundeskrimi 
nalamtgesetzes" di e Wörter „und zuständig für 
kriminalpolize ili che Angelegenheiten" eingefü gt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,, (2) Das La ndeskriminala mt führt im Ra hmen sei
ner sachlichen Zuständigkeit die Fachaufsicht 
über die Kreispolizeibehörden und Polizeieinrich
tungen. " 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt 
geändert: 

aa) In dem Satzte il vor Nummer 1 wird das Wort 
,, E s" gestrichen. 
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bb) Die Nummern 1 und 2 werden wie folgt ge
fasst: 

„1. Unterstützung des für Inneres zuständigen 
Ministeriums im Rahmen seiner sachlichen 
Zuständigkeit, 

2. Unterstützung der Kreispolizeibehörden 
bei der Erforschung und Verfolgung von 
Straftaten sowie bei der Kriminalpräven
tion und dem Opferschutz ," 

cc) In Nummer 3 werden die Wörter „unterhält 
kriminalwissenschaftliche und -technische" 
durch die Wörter „Unterhaltung kriminalwis
senschaftlicher und -technischer" ersetzt. 

dd) In Nummer 4 werden die Wörter „unterhält 
eine" durch die Wörter „Unterhaltung einer" 
ersetzt. 

ee) In Nummer 5 wird das Wort „ist" gestrichen 
und die Wörter „Informationssammel- und 
-auswertungsstelle" werden durch die Wörter 
,, Informationssammlung und Informations
auswertung" ersetzt. 

ff) In Nummer 6 werden die Wörter „ist zuständig 
für die" gestrichen und das Komma durch das 
Wort „und" ersetzt. 

gg) In Nummer 7 werden die Wörter „ist zuständig 
für die" gestrichen. 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab
sätze 4 und 5. 

e) In Absatz 5 wird das Wort „Innenministerium" 
durch die Wörter „für Inneres zuständige Mini ste
rium" ersetzt. 

5. § 13a wird wie folgt gefasst: 

,,§ 13a 
Sachliche Zuständigkeit des Landesamtes 

für Zentrale Polizeiliche Dienste 

(1) Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
ist zuständig fü r die Bereiche Gefahrena bwehr und 
Einsatz sowie Verkehr. Für den Bereich Zentrale Auf
gaben ist es zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit 
des Landeskriminalamts oder des Landesamts für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenhei
ten der Polizei gegeben ist. 

(2) Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
führt im Rahmen seiner sachlichen Zuständigkeit die 
Fachaufsicht über die Kre ispolizeibehörden und Poli
zeieinrichtungen. 

(3) Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Unterstützung des für Inneres zuständigen Minis
teriums im Rahmen seiner sachlichen Zuständig
keit , 

2. zentrale Steuerungsa ufgaben , ganzheitliche Orga
nisationsuntersuchungen und Beratung zur Orga
nisationsentwicklung, 

3. Koordinierung von Kräften sowie Führungs- und 
Einsatzmitteln in Einsatzangelegenh eiten, 

4. Unterstützung der Polizeibehörden mit Führungs
und Einsatzmitteln , Beratung und Technik, 

5. Unterhaltung der Landesleitstelle sowie sonstiger 
Leit- , Melde- und Verbindungsstellen , 

6. polizeiliche Informations- und Kommunikations
technik , autorisierte Stelle für den Bereich Digi
talfunk BOS NRW, 

7. polizeiliche Informationssammlung und den Infor
mationsaustausch in Zusammenhang mit Sportver
anstaltungen , 

8. Fuhrparkangelegenheiten , 

9. technische Ausstattung, Führungs- und Einsatz
mittel sowie die Dienstkleidung der Polizei, 

10. Liegenschaftsangelegenheiten der Polizei, 

11. Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten der 
Polizei , 

12. Angelegenheiten des Straßen- und Wasserstraßen
verkehrsrechts und 

13. Angelegenheiten der Freien Heilfürsorge." 

6. § 13b wird wie folgt geä ndert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung" durch die Wörter 
,, Deutschen Hochschule der Polizei, der Hoch
schule für Polizei und öffentliche Verwaltung" er
setzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,, (2) Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten der Polizei führt im 
Rahmen seiner sachlichen Zuständigkeit die Fach
a ufsicht über die Kreispoli zeibehörden und Poli
zeieinrichtungen ." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird durch folgenden Ab
satz 3 ersetzt: 

,, (3) Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten der Polizei hat ins
besondere folgende Aufgaben: 

1. Unterstützung des für Inneres zuständigen 
Ministeriums im Rahmen seiner sachlichen Zu
ständigkeit, 

2. landeszentrale Verfahren der Polizei zur Wer
bung und Auswahl von Bewerberinnen und Be
werbern für den Polizeivollzugsdienst, den all
gemeinen und technischen Verwaltungsdienst 
und Regierungsbeschäftigten, 

3. Auswahl, Vor- und Nachbereitung von Bewer
berinnen und Bewerbern für Auslandsverwen
dungen einschließlich der Entsendung zu inter
nationalen Organisationen sowie die damit 
verbundene Betreuung und Personalsachbear
beitung, 

4. sonstige Auswahl- und Eignungsfeststellungs
verfahren, soweit sie für landeszentrale Verfah
ren von Bedeutung sind , 

5. Koordinierung von landesweiten Nachersatz
und Versetzungsverfahren , 

6. Koordinierung des Versetzungsverfahrens von 
und zu anderen Dienstherren , 

7. Koordinierung des Verfahrens im Laufbahn
wechsel und 

8. durch das für Inneres zuständige Ministerium 
übertragene Arbeiten im Bereich Personalent
wicklung." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft . 

Düsseldorf, 8. Oktober 2020 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin L a s c h e t 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p er 

Der Minister des Innern 
Zugleich für den Minister der Justiz 

Herbert R e u 1 

- GV. NRW. 2020 S. 1008 
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